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Editorial
Wir begrüßen Sie herzlich zur ersten Aus-

gabe 2015 des „IFRS-Bulletin”, mit der wir

Sie über aktuelle und bedeutsame Ent-

wicklungen der IFRS informieren wollen.

Im Oktober 2014 haben die DPR und ESMA

ihre Prüfungsschwerpunkte 2015 bekannt-

gegeben, die Relevanz für die Überprü-

fung  der  IFRS  Abschlüsse  2014  zeitigen.

Erstmalig  ergänzen die  europäischen Prü-

fungsschwerpunkte der ESMA jene der DPR

und sind für den Bilanzersteller ebenso

von Relevanz wie die DPR-Schwerpunkte.

Der DRSC hat zum IASB-ED/2014/3 Recog-

nition of Deferred Tax Assets for Unrea-

lised Losses (Proposed amendments to IAS

12) Stellung genommen.

Im Blickpunkt dieses IFRS-Bulletin steht

ein Überblick sowie eine Zusammenfas-

sung der zahlreichen Agenda Rejections

des IFRS IC im Jahre 2014.

Unsere Fachmitarbeiter der Zentralabtei-

lung Rechnungslegung der BDO stehen

Ihnen jederzeit gerne für weitere Aus-

künfte zur Verfügung und beraten Sie

natürlich gerne in allen weiteren Fragen

zur nationalen und internationalen Rech-

nungslegung mit Bedeutung für Ihr Unter-

nehmen.

mailto:zar@bdo.de
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN IN EU-

RECHT

1.1 Übernahmen in EU-Recht

Im  4.  Quartal  2014  erfolgte  die  Übernahme  des  Sam-

melstandards Annual Improvements to IFRSs 2011-2013

Cycle in  EU-Recht  (herausgegeben  am  19.  Dezember

2013). Insgesamt sind Änderungen an neun Standards

vorgenommen worden. Die einzelnen Änderungen

treten für Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach

dem 1. Juli 2014 beginnen. Eine frühere Anwendung

ist zulässig. Weitere Informationen zum Inhalt finden

sich in der Ausgabe Nr.1/2014 des IFRS-Bulletin.

1.2 Ausstehende Übernahmen

Das Endorsement der nachfolgenden Standards und

Änderungen steht noch aus (Veröffentlichungsdatum

jeweils in Klammern; Stand: 19. Dezember 2014):

- IFRS 9 Financial Instruments (24.07.2014)

- IFRS  15  Revenue Recognition  from Contracts  with

Costumers (28.05.2014)

- IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (30.01.2014)

- Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle

(12.12.2013)

- Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle

(12.12.2013)

- Amendments to IAS 19: Defined Benefit Plans:

Employee Contributions (21.11.2013)

- Amendments  to  IFRS  11:  Accounting  for  Acquisi-

tions of Interests in Joint Operations (06.05.2014)

- Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of

Acceptable Methods of Depreciation and Amortisa-

tion (12.05.2014)

- Amendments  to  IAS  16  and  IAS  41:  Bearer  Plants

(herausgegeben am 30.06.2014)

- Amendments to IAS 27: Equity Method in Separate

Financial Statements (12.08.2014)

- Amendments  to  IFRS  10,  IFRS  12  and  IAS  28:  In-

vestment Entities: Applying the Consolidation Ex-

ception (18.12.2014)

- Amendments to IAS 1: Disclosure Initiative

(18.12.2014)

2. ENFORCEMENT IM DEUTSCH-

SPRACHIGEN RAUM

2.1 Prüfungsschwerpunkte 2015 der ESMA

und der DPR

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung e.V.

(DPR)  hat  am  28.  Oktober  2014  ihre  Prüfungsschwer-

punkte 2015 veröffentlicht. Ende Oktober hat auch die

europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

(ESMA) ihre Prüfungsschwerpunkte, die bei der Über-

prüfung der 2014er Abschlüsse durch die nationalen

Enforcement-Stellen kapitalmarktorientierter Unter-

nehmen in Europa gesetzt werden, veröffentlicht. Die

ESMA-Schwerpunkte ergänzen die DPR-Schwerpunkte

und sind für den Bilanzersteller daher von gleicher

Relevanz wie die national spezifischen Prüfungs-

schwerpunkte.

Die Auswahl der Prüfungsschwerpunkte durch die

Enforcement-Stellen erfolgt nach einem risikoorien-

tierten Ansatz. Beachtlich sind Neuerungen bei Rech-

nungslegungsnormen, hohe Fehleranfälligkeit in der

Vergangenheit und die Berücksichtigung aktueller

Entwicklungen. Folgende Prüfungsschwerpunkte sind

von DPR und ESMA festgelegt worden:

ESMA-Schwerpunkte:

1. Aufstellung und Darstellung von Konzernabschlüs-

sen und dazugehörige Anhangangaben (IFRS 10,

IFRS 12)

2. Rechnungslegung von Unternehmen mit „joint

arrangements“ (gemeinsame Vereinbarungen)

und dazugehörige Anhangangaben (IFRS 11, IFRS

12)

3. Ansatz und Bewertung von latenten Steueran-

sprüchen (IAS 12)

DPR-Schwerpunkte

4. Abbildung von Rechtsstreitigkeiten und damit

verbundenen Prozessrisiken (IAS 37, DRS 20)

5. Konsistente und transparente Berichterstattung

über die bedeutsamsten finanziellen und nicht-

finanziellen Leistungsindikatoren im Konzernla-

gebericht (§ 315 HGB, DRS 20, DRS 17)

http://www.bdo.de/dateien/user_upload/pdf_publikationen/fachmitteilungen/IFRS_Bulletin/IFRS-Bulletin_1_2014.pdf
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Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den einzelnen

Themen finden Sie in unserem speziell zu diesem

Thema herausgegebenen IFRS Selected.

2.2 ESMA: Konsultation der EU-Kommission

zur Anwendung der IFRS

Die EU-Kommission hat Anfang August 2014 interessier-

te Teilnehmer zur Beantwortung eines Fragebogens

aufgefordert. Der Fragebogen befasst sich inhaltlich

mit der Einschätzung zur Anwendung der IFRS inner-

halb  der  EU und ist  Bestandteil  der  öffentlichen Kon-

sultation zu den IFRS in der EU unter der Verordnung

1606/2002 (IAS-Verordnung). Ziel der Konsultation ist

es, Meinungen zur Entwicklung, zur Anwendung, zur

Durchsetzung und zum Kosten/Nutzen-Verhältnis der

IFRS innerhalb der EU zu sammeln. Stellungnahmen

waren  bis  zum  31.  Oktober  2014  einzureichen.  Die

Ergebnisse, die anhand des Fragebogens gewonnen

werden, fließen in einen finalen Bericht ein, der als

IFRS-Evaluierungsbericht dem Europäischen Parlament

sowie dem Europäischen Rat vorgelegt werden soll. In

ihrer Stellungnahme fasst die ESMA zusammen, dass

Abschlüsse von europäischen Unternehmen transparen-

ter und vergleichbarer geworden sind. Darüber hinaus

befürwortet  die  ESMA  die  Aufnahme  neuer  Kriterien

für  die  EU-Übernahme  der  IFRS  (Endorsement)  in  die

IAS-Verordnung.

2.3 ESMA: Veröffentlichung von Entschei-

dungen zur Durchsetzung der IFRS

Aus  der  vertraulichen Datenbank der  ESMA wurde am

18.11.2014 ein weiterer Satz von Auszügen zu insge-

samt 11 Durchsetzungsentscheidungen europäischer

Enforcement-Stellen veröffentlicht. Enthalten sind

Entscheidungen von August 2012 bis März 2014, u.a.:

- IFRS 3/ IFRS 13 - Bemessung des beizulegenden

Zeitwerts bei Gegenleistungen in Form von Eigen-

kapitaltiteln: Bei der Bemessung des fair value von

Eigenkapitaltiteln sind die Regelungen von IFRS 13

zu beachten. Abzustellen ist auf ein Maximum an

beobachtbaren Parametern, im besten Fall auf ei-

nen beobachtbaren Marktpreis (Level 1) nach IFRS

13.69 und .79.

- IAS 7 - Darstellung von Ein- und Auszahlungen in

der Kapitalflussrechnung bei einem Autovermie-

ter: Cash-Zahlungen zur Herstellung oder zum Er-

werb von Vermögenswerten, die zur Weiterver-

mietung und zum anschließenden Verkauf gehal-

ten werden, sind Cashflows aus der betrieblichen

Tätigkeit (IAS 7.14).

- IAS 36 - Angaben zu wesentlichen Annahmen: Es

wurden die Anforderungen der Angaben zu IAS

36.134d) bei der Bemessung des Goodwill

Impairment Test anhand des Nutzungswerts klar-

gestellt. Gefordert sind Angaben zu den wesentli-

chen Annahmen, die bei dem Werthaltigkeitstest

eingesetzt werden und nicht nur allgemeine Anga-

ben.

3. AKTIVITÄTEN DES DRSC UND IDW

3.1 DRSC nimmt Stellung zum DP/2014/1

Der IFRS-Fachausschuss (IFRS-FA) des Deutschen Rech-

nungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) hat am

20. Oktober 2014 zum Mitte April veröffentlichten

Diskussionspapier (Discussion Paper DP/2014/1 -

Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfolio

Revaluation Approach to Macro Hedging) des IASB

Stellung genommen. Das Diskussionspapier beschäftigt

sich inhaltlich mit dem bislang fehlenden Bilanzie-

rungsmodell für dynamische Sicherungsstrategien auf

Portfoliobasis (dynamische Portfoliosicherung). Das

Diskussionspapier findet seitens des IFRS-FA Unterstüt-

zung. Insbesondere sei der Steuerung von dynamischen

Sicherungsstrategien auf Portfoliobasis bei Kreditinsti-

tuten inhaltlich nachgekommen worden. Der IFRS-FA

kritisiert gleichzeitig aber auch die starke Ausrichtung

des Diskussionspapiers auf Kreditinstitute, da inhalt-

lich eine Übertragbarkeit auf andere Unternehmens-

formen nicht möglich sei.

3.2 DRSC nimmt Stellung zum ED/2014/3

Am  20.  August  2014  hat  der  IASB  einen  Entwurf  mit

vorgeschlagenen Änderungen an IAS 12 herausgegeben

(ED/2014/3 Recognition of Deferred Tax Assets for

Unrealised Losses (Proposed amendments to IAS 12).

Dieser enthält eine Klarstellung, dass bei zum Stichtag

noch nicht realisierten Verlusten bei einem festver-

zinslichen Finanzinstrument eine abzugsfähige tempo-

räre Differenz entsteht, sofern eine Bewertung zum

fair value erfolgt  und  der  steuerliche  Wert  -  ohne

http://www.bdo.de/dateien/user_upload/pdf_publikationen/fachmitteilungen/IFRS-Selectet/IFRS-Selected-Oktober_2014_Schwerpunkte.pdf
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Berücksichtigung der Wertanpassung - weiterhin den

fortgeführten Anschaffungskosten entspricht. Der IFRS-

FA des DRSC unterstützt in seiner Stellungnahme vom

21. November 2014 diese Klarstellung. Gleichwohl

sieht der DRSC auch Verbesserungsbedarf, da der Ent-

wurf sehr stark an dem in der EU gültigen und ver-

pflichtend anzuwendenden IAS 39 angelehnt ist. Dies-

bezüglich schlägt der IFRS-FA des DRSC vor, die beste-

henden Formulierungen insoweit anzupassen, dass der

geänderte Standard gleichermaßen auf IAS 39 und IFRS

9 Bezug nimmt.

3.3 DRSC verabschiedet Stellungnahme zu

IFRS IC-Entscheidungen

Der IFRS-FA hat zu diversen vorläufigen Entscheidun-

gen  des  IFRS  IC  aus  dem  September-Update  2014  am

21. November 2014 Stellung genommen. Nach IAS 28

ist  u.a.  fraglich,  ob  und  wie  ein  Fondsmanager,  der

einen direkten Anteil an einem Fonds hält, bestimmen

muss, ob er maßgeblichen Einfluss im Sinne von IAS 28

hat  oder  nicht.  Im  letzteren  Fall  ist  IAS  39  anzuwen-

den. Der IFRS-FA widerspricht hier der Auffassung des

IFRS IC, derzufolge aus IAS 28 keine explizit zu berück-

sichtigenden Faktoren zur Bestimmung des maßgebli-

chen Einflusses zu entnehmen seien. Vielmehr sei bei

der  Klärung  der  Frage  die  Definition  von  „maßgebli-

chem Einfluss“ in IAS 28 (implizit) heranzuziehen. Des

Weiteren ging der IFRS-FA auch auf eine eigene einge-

reichte Frage zur Erläuterung der Einordnung von sog.

composite prices in die fair value-Hierarchie des IFRS

13 ein. Das IFRS IC hatte die Anfrage mit Verweis auf

die bestehenden Regelungen des IFRS 13 von der

Agenda genommen. Die eigentliche Frage, ob ein com-

posite price wegen  seiner  Zusammensetzung  per  se

kein Level 1-Fair Value sein kann, ist nach Ansicht des

IFRS IC jedoch nicht beantwortet. Im Blickpunkt dieser

Ausgabe des IFRS-Bulletin werden weitere bedeutsame

IFRS IC-Agenda Rejections des Jahres 2014 dargestellt.

3.4 DRSC veröffentlicht Ergebnisbericht zur

32. Sitzung des IFRS-FA

Innerhalb des Ergebnisberichts zur 32. Sitzung des

IFRS-FA vom 3. und 4. November 2014 sind insbesonde-

re folgende Themen diskutiert worden:

- IASB-Entwurf ED/2014/5 zu Änderungen an IFRS 2

in  Bezug  auf  die  Klarstellung  der  Klassifizierung

und Bewertung von Geschäftsvorfällen mit an-

teilsbasierter Vergütung,

- die aktuellen Entwicklungen im Bereich Leasing

und im Bereich Versicherungsverträge sowie

- der Entwurf einer Stellungnahme des IDW zu „Ein-

zelfragen zu Wertminderungen von Vermögens-

werten nach IAS 36“ (IDW ERS HFA 40).

3.5 DRSC: Stellungnahme zum IDW ERS HFA

40

Am 26. November 2014 hat der IFRS-FA auch Stellung

zum  im  Juni  2014  vom  IDW  verabschiedeten  IDW  ERS

HFA 40 „Einzelfragen zu Wertminderungen von Vermö-

genswerten nach IAS 36“ genommen. Der IFRS-FA hat

in seiner Stellungnahme neben dem mangelnden Konk-

retisierungsgehalt des ERS HFA 40 („Paraphrasierung

von IAS 36“) auch konkrete Teilaspekte kritisiert.

Gleichwohl hat der IFRS-FA darauf hingewiesen, ab-

schließend nicht alle Aspekte beleuchten zu können.

Ein ausgewählter Kritikpunkt jedoch betrifft die Vor-

gaben  zur  Formulierung  der  Ableitung  der  Kapital-

struktur anhand einer peer group.  Nach dem Entwurf

sollen die Vergleichsunternehmen der peer group in

Bezug auf die wesentlichen qualitativen und quantita-

tiven Merkmale mit dem Bewertungsobjekt „weitest-

gehend  übereinstimmen“  (IDW  ERS  HFA  40.45).  Der

IFRS-FA empfiehlt die Formulierung auf „übereinstim-

men,  soweit  es  möglich  ist“  zu  ändern.  In  Bezug  auf

das Abgrenzungskriterium der unabhängigen Zah-

lungsmittelzuflüsse bei einer CGU sei es nach Ansicht

des  IFRS-FA  fraglich,  ob  sog.  Premium  Stores  ver-

gleichbar mit Einzelhandelsketten sind und unabhängi-

ge Zahlungsmittelzuflüsse erwirtschaften. Nach An-

sicht des IFRS-FA qualifizieren Premium Stores, entge-

gen den Ausführungen des ERS HFA 40, nicht in jedem

Fall als separate CGU.

3.6 DRSC-Stellungnahme zu EFRAG-

Diskussionspapier

Die European Financial Reporting Advisory Group

(EFRAG) hatte bereits am 9. Juli 2014 das Diskussions-

papier „Classification of claims“ veröffentlicht, mit

dem  es  den  IASB  bei  der  Überarbeitung  des  Rahmen-

konzepts unterstützen möchte. Inhaltlich befasst sich

das Diskussionspapier mit der Klassifizierung von An-

http://www.efrag.org/
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sprüchen gegen ein Unternehmen als Fremd- oder

Eigenkapital. Dabei adressiert EFRAG u.a. verschiede-

ne generelle Entscheidungsnotwendigkeiten, die für

die Klassifizierung der Ansprüche gegen ein Unterneh-

men von Relevanz sind und zeigt Konsequenzen auf,

die aus den Entscheidungen resultieren. Am 14. Okto-

ber 2014 hat der IFRS-FA seine Stellungnahme hierzu

veröffentlicht. Darin wird das verfolgte Ziel begrüßt,

durch Identifizierung von Entscheidungsnotwendigkei-

ten den IASB bei der Entwicklung von Bilanzierungsre-

geln zu unterstützen. Die Beratungsgruppe kritisiert

hingegen, dass nicht genügend auf die relevante Per-

spektive, aus der die Ansprüche gesehen werden,

eingegangen wird (entity perspective vs. proprietary

perspective). Dieser Fragestellung sollte ein höherer

Stellenwert eingeräumt werden.

3.7 IDW veröffentlicht Stellungnahme zu

IASB-Entwurf

Am 16. September 2014 hat der IASB den ED/2014/4

mit Änderungsvorschlägen zur fair value-Bilanzierung

von Beteiligungen im Kontext von IFRS 13 veröffent-

licht (Measuring Quoted Investments in Subsidiaries,

Joint Ventures and Associates at Fair Value (Proposed

amendments to IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28 and IAS

36 and Illustrative Examples for IFRS 13). Inhaltlich

beschäftigt sich der Entwurf mit der Wertbestimmung

von an aktiven Märkten notierten Anteilen (als unit of

account) an Tochter-, Gemeinschafts- oder assoziier-

ten Unternehmen. Insbesondere der Fall, dass für

diese Anteile – beispielsweise aufgrund der Prüfung auf

Wertminderung nach IAS 36 – ein fair value zu ermit-

teln ist, wird geregelt. Im Entwurf wird klargestellt,

dass das Bilanzierungsobjekt die Beteiligung als Gan-

zes darstellt. Das IDW befürwortet diese Sichtweise,

lehnt aber die fair value-Ermittlung im Fall einer No-

tierung auf einem aktiven Markt als Produkt aus quo-

tiertem Preis und Anzahl der Finanzinstrumente ab.

Nach Ansicht des IDW sei die im Entwurf vorgeschlage-

ne Berechnung vereinfacht und berücksichtige nicht

die relevanten Merkmale (Beherrschung, gemeinsame

Beherrschung oder maßgeblicher Einfluss) der Beteili-

gungen.

4. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER

EBENE

 4.1 EFRAG-Stellungnahme zu Änderungen an

IFRS 10 und IAS 28

EFRAG  hat  am  1.  Oktober  2014  eine  Stellungnahme

zum IASB-Entwurf ED/2014/2 Investment Entities:

Applying the Consolidation Exception (Proposed

amendments to IFRS 10 and IAS 28) veröffentlicht. In

der  Stellungnahme der  EFRAG wird  der  Vorschlag  des

IASB, die Ausnahme hinsichtlich der Erstellung konsoli-

dierter Abschlüsse auf Tochterunternehmen von In-

vestmentgesellschaften auszudehnen, befürwortet.

Darüber hinaus ist EFRAG der Ansicht, dass die Bewer-

tung der Investition einer Investmentgesellschaft zum

fair value nützliche Informationen bereitstellt. Diese

Bewertung solle von einem Investor, der keine Invest-

mentgesellschaft ist, beibehalten werden, wenn dieser

die Equity-Methode auf Beteiligungsunternehmen

anwendet, die Investmentgesellschaften sind.

4.2 EFRAG nimmt Stellung zum DP/2014/1

EFRAG hat  zum Mitte  April  2014 veröffentlichten Dis-

kussionspapier (Discussion Paper DP/2014/1 -

Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfolio

Revaluation Approach to Macro Hedging) des IASB am

30.  Oktober  2014  Stellung  genommen.  Darin  werden

sowohl die Bemühungen des IASB, das Risikomanage-

ment von Kreditinstituten einer umfassenden Analyse

zu unterziehen, als auch die Untersuchung neuer An-

sätze zur Bilanzierung dynamischer Sicherungsstrate-

gien auf Portfoliobasis (dynamische Portfoliosicherung)

unterstützt. Kritisiert wird hingegen die mangelnde

Anwendbarkeit auf andere Unternehmensgruppen, wie

z.B. Versicherungsunternehmen, obwohl diese Interes-

se an Regelungen zu der Thematik bekundeten.

4.3 EFRAG-Bericht zu ED/2013/6 veröffent-

licht

EFRAG hat zusammen mit den nationalen Standardset-

zern aus Deutschland (DRSC), Frankreich (ANC), Groß-

britannien (FRC) und Italien (OIC) im Juli und August

2014 öffentliche Konsultationen bzw. Umfragen zu

dem Änderungsentwurf des IASB zur Bilanzierung von

Leasingverhältnissen beim Leasingnehmer durchge-

führt.  In  einem  sog.  „Feedback  Report“  sind  die  Er-
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gebnisse zusammengefasst worden: Die Mehrheit der

Bilanzersteller lehnt das vorgeschlagene Leasingmodell

ab  und  spricht  sich  für  eine  Beibehaltung  des  alten

Modells  aus.  Demgegenüber  befürworten  die  Ab-

schlussadressaten („users“)  in  der  Mehrzahl  das  IASB-

Modell. Darüber hinaus solle nach Ansicht der Bilanzie-

renden der Anwendungsbereich enger gefasst werden

und insbesondere reine service-contracts ausklam-

mern.

4.4 Neue EFRAG-Struktur ist in Kraft

Im Juni 2014 hat die EFRAG-Generalversammlung eine

überarbeitete  Satzung  sowie  Vorschriften  für  den

internen Handlungsablauf verabschiedet. Am 31. Ok-

tober  2014  ist  die  neue  EFRAG-Struktur  mitsamt  der

Satzung  und  den  Vorschriften  in  Kraft  getreten.  Im

Rahmen der EFRAG-Generalversammlung sind darüber

hinaus die Mitglieder eines neuen EFRAG-Boards (acht

Vertreter europäischer Interessengruppen und acht

Vertreter der nationalen Standardsetzer) einschließ-

lich eines kommissarischen Präsidenten ernannt wor-

den. Am 21. November 2014 hat die erste Sitzung des

neuen EFRAG-Board stattgefunden.

4.5 EFRAG bittet um Stellungnahmen zur

Übernahmeempfehlung zu IFRS 15

Mit  der  Veröffentlichung  von  IFRS  15 Revenue from

Contracts with Customers als  Ersatz  für  u.a.  IAS  18

und IAS 11 werden in einigen Branchen weitreichende

und möglicherweise signifikante Auswirkungen bzgl.

des Zeitpunkts und der Art der Erlös- bzw. Gewinnrea-

lisation einhergehen (zu weiterführenden Hinweisen

siehe auch unseren IFRS Selected aus  August  2014  zu

IFRS 15). Vor diesem Hintergrund hat insbesondere

EFRAG  die  Notwendigkeit  zu  beurteilen,  ob  den  Ab-

schlussadressaten informativere und relevantere An-

gaben  als  bisher  geliefert  werden.  Hierzu  hat  EFRAG

einzuschätzen, ob die Änderungen bzgl. der Übernah-

mekriterien erfüllt sind. Des Weiteren hat auch eine

Einschätzung bzgl. der Kosten und Nutzen, die sich aus

der Übernahme der Änderungen in der EU ergeben

würden, zu erfolgen. In diesen beiden Punkten ist die

EFRAG zu einem positiven Gesamturteil gekommen

und erwägt daher eine Übernahmeempfehlung für den

EU-Raum  auszusprechen.  Hierzu  bittet  EFRAG  um

öffentliche Stellungnahme. Eine Übernahme in EU-

Recht wird nach derzeitigem Stand für Q2/2015 erwar-

tet.

4.6 EFRAG-Stellungnahme zu IASB-

Diskussionspapier zur Preisregulierung

Am 17. September 2014 hat der IASB das Diskussions-

papier DP/2014/2 Reporting the Financial Effects of

Rate Regulation veröffentlicht. Nach dem Diskussions-

papier beeinflussen einige Arten von Preisregulierun-

gen die Höhe des zu erfassenden Umsatzes sowie den

zeitlichen Anfall der mit der Preisregulierung zusam-

menhängenden Zahlungen. Bereits im Oktober 2014

hat EFRAG sich in einem Entwurf einer Stellungnahme

zu dem Diskussionspapier geäußert und die Auseinan-

dersetzung des IASB mit dem Themenkomplex begrüßt.

Im Zuge des weiteren Projektverlaufs müsse der IASB

aber noch herausarbeiten, unter welchen Umständen

das Recht eines Unternehmens, einen vereinbarten

Erlösbetrag zu vereinnahmen, und seine Pflichten,

bestimmte Aktivitäten durchzuführen, zu durchsetzba-

ren Rechten und Pflichten führen, die im Abschluss

erfasst werden sollten.

4.7 Entwurf einer Stellungnahme der EFRAG

zu Entwurf zu Änderungen an IFRS 2

Am 25. November 2014 hat der IASB den ED/2014/5

Classification and measurement of share-based pay-

ment transactions veröffentlicht. In diesem Zusam-

menhang  hat  EFRAG  am  16.  Dezember  2014  den  Ent-

wurf einer Stellungnahme zu den Klarstellungsvor-

schlägen an IFRS  2  veröffentlicht.  EFRAG befürwortet

die vom IASB vorgeschlagenen Änderungen, gibt aber

zu bedenken, dass die einzelfallbezogenen Regelungen

die  Komplexität  der  Vorschriften des  IFRS  2  erhöhen.

Vielmehr wird von der Beratungsgruppe eine prinzi-

pienorientierte Lösung einer einzelfallbezogenen vor-

gezogenen. Die einzelnen Änderungsvorschläge des

IASB an IFRS 2 sind unter Kapitel 5.2 in dieser Ausgabe

dargestellt.

5. AKTIVITÄTEN DES IASB

5.1 Aktualisiertes Arbeitsprogramm des IASB

Im  Nachgang  an  seine  Sitzung  hat  der  IASB  sein  Ar-

beitsprogramm  mit  Stand  zum  18.  Dezember  2014

aktualisiert.

http://www.bdo.de/dateien/user_upload/pdf_publikationen/fachmitteilungen/IFRS-Selectet/IFRS-Selected-August_2014.pdf
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5.2 IASB veröffentlicht ED/2014/5 mit Ände-

rungen an IFRS 2

Am 25. November 2014 hat der IASB ED/2014/5

Classification and measurement of share-based pay-

ment transactions mit Änderungsvorschlägen an IFRS 2

veröffentlicht. Folgende Themen werden in dem Ent-

wurf adressiert:

- Klarstellungen zur Berücksichtigung von Ausü-

bungsbedingungen im Rahmen der Bewertung an-

teilsbasierter Vergütungen mit Barausgleich.

- Die Bilanzierung beim Wechsel des Erfüllungswegs

(von cash-settled zu equity-settled).

- Klassifizierung von anteilsbasierten Vergütungen,

die unter der Berücksichtigung einer persönlichen

Steuerbelastung des Empfängers der Zusage einen

Nettoausgleich vorsehen.

Stellungnahmen  zu  dem  Entwurf  können  bis  zum  25.

März 2015 eingereicht werden.

5.3  IFRS-Stiftung: Stand der Überarbeitung

des Rahmenkonzepts

Nachdem das Rahmenkonzept seit seiner Verabschie-

dung im Jahre  1989 in  weiten Teilen  unverändert  be-

steht,  hat  der  IASB  in  Zusammenarbeit  mit  dem  US-

amerikanischen Financial Accounting Standards Board

(FASB)  im  Jahre  2004  zwar  eine  Überprüfung  und

Überarbeitung beschlossen, diese aber in 2010 nach

Aktualisierung der Kapitel “The objective of general

purpose financial reporting”  und  “Qualitative

characteristics of useful financial information” wieder

eingestellt.  Das  Projekt  ist  im  September  2012  ohne

den  FASB  wieder  auf  die  Agenda  des  IASB  aufgenom-

men worden. Im Juli 2013 hat der IASB ein umfassen-

des Diskussionspapier zu den Themengebieten, die in

2010 nicht bearbeitet worden sind, herausgegeben. Im

November 2014 sind die Diskussionen zur Überarbei-

tung des Rahmenkonzepts überwiegend abgeschlossen

worden.  Die  IFRS-Stiftung hat  am 25.  November  2014

eine Broschüre veröffentlicht, welche konkreten Aus-

wirkungen die vorläufigen Entscheidungen des IASB auf

den Wortlaut der Regelungen im Diskussionspapier

hätten. Der IASB plant, auf dieser Basis einen Entwurf

des überarbeiteten Rahmenkonzepts für das erste

Quartal 2015 zu veröffentlichen.

5.4 IASB veröffentlicht ED/2014/6 mit Ände-

rungen an IAS 7

Infolge  des  Projekts  zur  Überarbeitung  des  Rahmen-

konzepts  hat  der  IASB  im  Jahre  2013  auch  eine

Angabeninitiative (disclosure initiative) gestartet, bei

der im Rahmen kleinerer Projekte die Möglichkeiten

zur Verbesserung der Darstellungs- und

Angabevorschriften in bestehenden Standards eruiert

werden. In diesem Zusammenhang hat der IASB vorge-

schlagene Änderungen an IAS 7 im ED/2014/6 Disclos-

ure Initiative am 18. Dezember 2014 veröffentlicht.

Ziel der Änderungen ist es, verbesserte Informationen

zu den Finanzierungstätigkeiten und über die Liquidi-

tät eines Unternehmens darzulegen. Stellungnahmen

zu dem Entwurf können bis zum 17. April 2015 einge-

reicht werden.

5.5 IASB: Veröffentlichung finaler Änderun-

gen an IAS 1 (Angabeninitiative)

Im  Rahmen  des  zuvor  beschriebenen  Projekts  zur

Überarbeitung des Rahmenkonzepts hat der IASB Ände-

rungen an IAS 1 finalisiert. Dabei handelt es sich um

Klarstellungen zu Formulierungen zum Thema Wesent-

lichkeit, der Darstellung der Vermögenslage sowie der

Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung und

im sonstigen Ergebnis sowie zu Angaben. Die Änderun-

gen  treten  für  Berichtperioden  in  Kraft,  die  am  oder

nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Eine frühere An-

wendung ist - vorbehaltlich einer Übernahme in der EU

- zulässig (erwartet Q4/2015). Die erstmalige Anwen-

dung der Änderung muss nicht gesondert angegeben

werden.

5.6 IFRS-Beirat-Sitzung im Oktober 2014

Am 13. und 14. Oktober hat in London eine Sitzung des

IFRS-Beirats stattgefunden. Auf der Sitzung sind die

Mitglieder  über  den  aktuellen  Arbeitsstand  des  IASB

informiert  worden.  Thematisiert  wurde u.a.  die  Kom-

plexität  des  Projekts  zur  Bilanzierung  von  Versiche-

rungsverträgen. Nachdem im Juni 2013 ein überarbei-

teter Entwurf ED/2013/7 Insurance Contracts heraus-

gegeben worden ist, dauern die erneuten Erörterungen

des  IASB wohl  noch bis  in  das  erste  Quartal  2015 an.

Darüber hinaus ist der Beirat u.a. über den Fortschritt

der  Angabeninitiative  informiert  worden.  Das  Projekt

wird  vom  Beirat  unterstützt.  Dieser  weist  aber  auch
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darauf hin, dass der Anwendungsbereich des Projekts

sorgfältig  gewählt  werden  müsse,  um  das  Ziel  der

Vereinfachung und Vereinheitlichung der Angaben in

Abschlüssen nicht zu gefährden.

5.7 Gemeinsames outreach event unter Mit-

wirkung des IASB und EFRAG

Unter Mitwirkung von IASB und EFRAG hat am 18. De-

zember 2014 gemeinsam mit dem europäischen Ver-

band der Finanzanalysten, der belgischen Vereinigung

der Finanzanalysten und der Vereinigung geprüfter

internationaler Anlageanalysten die vierte Einbin-

dungsveranstaltung (outreach event) stattgefunden. In

diesen Einbindungsveranstaltungen sollen relevante

Finanzberichterstattungsthemen mit den Adressaten

diskutiert  werden.  Im  Rahmen  der  Veranstaltung  im

Dezember 2014 ist das Thema „Preisregulierte Ge-

schäftsvorfälle: Fehlt da etwas in der Bilanz?“ erörtert

worden.

6. BLICKPUNKT: ZUSAMMENFASSUNG

BEDEUTSAMER AGENDA REJECTIONS

DES IFRS IC IM JAHR 2014

6.1 Einleitung

Nachfolgend werden die bedeutsamsten Agenda

Rejections (sog. Non-IFRICs) des IFRS IC im Kalender-

jahr  2014 dargestellt.  Hierbei  handelt  es  sich  um An-

fragen  an  das  IFRS  IC  mit  der  Bitte  um  Klarstellung,

welche das IFRS IC jedoch mit Verweis auf die bereits

bestehenden Regelungen innerhalb der IFRS nicht in

sein Arbeitsprogramm aufnimmt (keine bestehende

Regelungslücke; kein Klärungsbedarf). Den Non-IFRICs

kommt eine faktische Bindungswirkung zu, die mit der

der Implementation Guidances zu  den  IAS/IFRS  ver-

gleichbar ist. Nachfolgend findet sich eine tabellari-

sche Darstellung aller Non-IFRICs in 2014 und darauf-

folgend eine inhaltliche Erläuterung ausgewählter

Sachverhalte.

6.2 Übersicht über die Non-IFRICs im Kalen-

derjahr 2014

Die nachfolgende Übersicht enthält alle bedeutsamen

Non-IFRICs  in  kompakter  Form.  Neben  dem  betroffe-

nen Standard (Norm) wird eine kurze Inhaltsangabe

der Agenda Rejection gegeben (Inhalt/Gegenstand).

Die Quelle des jeweiligen IFRS IC Updates in 2014

findet sich in der rechten Spalte (Quelle):

Norm Inhalt/ Gegenstand Quelle
IAS 1 Klarstellung zum Ausweis (u.a.

Unzulässigkeit einer Mixed

Presentation, d.h. Vermengung

von Gesamt- und Umsatzkosten-

verfahren).

Mai

2014

IAS 1 Zur Einschätzung der Fähigkeit den

Geschäftsbetrieb fortzuführen,

sind sämtliche Ermessensentschei-

dungen angabepflichtig, auch dann

wenn es zwar Zweifel gab, diese

aber  nicht  wesentlich  genug  wa-

ren,  um  von  der Going-Concern-

Prämisse abzuweichen.

Juli

2014

IAS 12 Einschränkungen der Nutzbarkeit

steuerlicher Verlustvorträge durch

Mindestbesteuerungsregelungen

sind bei der Beurteilung der Wert-

haltigkeit zu berücksichtigen.

Mai

2014

IAS 12 Ein Transfer von Vermögenswerten

zwischen Konzernunternehmen

kann Auswirkungen auf den An-

satz, die Bewertung und den Aus-

weis latenter Steuern im Konzern

haben, wenn sich durch die Um-

strukturierung der Steuerwert des

Vermögenswerts oder der bei der

Realisation der latenten Steuern

geltende Steuersatz ändert.

Mai

2014

IAS 12 Der Ansatz einer Steuerforderung

richtet sich allein nach IAS 12. Der

in IAS 12.88 enthaltene Verweis

auf IAS 37 gilt nur für die Offenle-

gungspflichten.

Juli

2014

IAS 12 Latente Steuern auf einen einzel-

nen Vermögenswert in einem

rechtlichen Mantel (corporate

wrapper) sind im Konzernabschluss

nach IAS 12.11 zu erfassen. Die im

Zusammenhang mit den Anteilen

stehenden latenten Steuern (out-

side basis differences) sind gem.

IAS 12.38 zu erfassen.

Juli

2014

IAS 16 Der anzugebende Buchwert bein-

haltet  auch  die  nach  IAS  23  akti-

vierten Fremdkapitalkosten.

Mai

2014
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IAS 17 Anfängliche direkte Kosten sind
nur solche Kosten, die ohne den
Abschluss eines Leasingvertrags
nicht angefallen wären. Interne
fixe Kosten fallen nicht unter den
Begriff „zusätzliche Kosten“
(incremental costs).

März
2014

IAS 19 Der in IAS 19.83 verwendete Be-

griff „hochwertig“ (hiqh quality)

ist absolut und nicht relativ zu

verstehen, d.h. der Standard

nimmt nicht Bezug auf die „hoch-

wertigsten“ Unternehmensanlei-

hen.

Mai

2014

IAS 21 Sollten Devisenkontrollen zu we-

sentlichen Auswirkungen auf die

Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage führen, sind erläuternde

Anhangangaben notwendig.

Nov

2014

IAS 32 Die Klassifizierung einer Option

des Emittenten zur vorzeitigen

Erfüllung einer Pflichtwandelanlei-

he  durch  eine  feste  Anzahl  an

Anteilen hat entsprechend der

Substanz der vertraglichen Verein-

barung als Eigen- oder Fremdkapi-

tal zu erfolgen.

Januar

2014

IAS 32 Pflichtwandelanleihen mit einer

Begrenzung durch einen cap/floor

und einem Kündigungsrecht erfül-

len nicht zwangsläufig die Eigen-

kapitaldefinition.

Januar

/Mai

2014

IAS 34 In einem verkürzten Zwischenbe-

richt ist eine komprimierte dreizei-

lige Darstellung einer Kapitalfluss-

rechnung nicht ausreichend.

Juli

2014

IAS 39 Zur Beurteilung, ob zusammen-

hängende Transaktionen separat

oder zusammen als derivatives

Finanzinstrument zu bilanzieren

sind, können die Anwendungsleitli-

nien  in  IG  B.6  und  C.6  des  IAS  39

herangezogen werden.

Januar

2014

IFRS 2 Ein aus regulatorischen Gründen

gewährter Preisnachlass für den

Bezug von Anteilen begründet

nicht zwingend eine anteilsbasier-

te Vergütung.

Juli

2014

IFRS 3 Die Erlangung von Kontrolle i.S.v.
IFRS 10 bedarf nicht notwendi-
gerweise eines Investments.
Nach  IFRS  3  ist  auch  im  Falle
einer rein vertraglichen Kontroll-
erlangung ohne sich zusammen-
schließende Einheiten (by
contract alone) die Identifizie-
rung  des  Erwerbers  nach  IFRS  3
notwendig. Beide Standards
schließen sich hierbei gegenseitig
nicht aus.

Mai
2014

IFRS

10

Nur als (Zwischen-)Holding fungie-

rende und aus Steueroptimierungs-

zwecken gegründete Einheiten

(ohne andere Aktivitäten) betrei-

ben keine investment-related

services und sind daher von einer

als investment entity qualifizie-

renden Mutter nicht zu konsolidie-

ren (Einbezug zum fair value).

März

2014

IFRS

11

Für die Klassifizierung eines Joint

Arrangement ist auf durchsetzbare

Rechte und Verpflichtungen abzu-

stellen.

Mai

2014

IFRS

12

Die  in  IFRS  12.12(e)  bis  (g)  sowie

IFRS 12.21 b) ii) geforderten Anga-

ben sind für jedes Tochterunter-

nehmen einzeln (subsidiary level)

zu machen, wenn an diesen nicht

beherrschende Gesellschafter in

einem wesentlichen Umfang betei-

ligt sind.

Sept

2014

IFRIC

21

Bei der Identifizierung des ver-

pflichtenden Ereignisses nach IFRIC

21.8 ist zwischen Gebühren mit

jährlichen Schwellenwerten und

solchen, die über einen Zeitraum

progressiv ansteigen, zu unter-

scheiden.

März

2014

6.3 Darstellung ausgewählter Non-IFRICs

6.3.1 IAS 1 - Darstellung des Abschlusses

Im Juli 2014 hat das IFRS IC zur Anfrage, welche (zu-

sätzlichen) Angaben bei Vorliegen wesentlicher Unsi-

cherheiten hinsichtlich solcher Ereignisse oder Bedin-

gungen, die signifikante Zweifel an der Unternehmens-

fortführung aufwerfen, erforderlich sind, wie folgt

Stellung genommen:
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Bei der Aufstellung eines Abschlusses hat das Manage-

ment die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäfts-

betrieb fortzuführen, einzuschätzen (IAS 1.25). Gem.

IAS 1.122 muss ein Unternehmen in der zusammenfas-

senden Darstellung der wesentlichen Rechnungsle-

gungsmethoden oder in den sonstigen Erläuterungen

angeben, welche Ermessensentscheidungen das Mana-

gement bei der Anwendung der Rechnungslegungsme-

thoden getroffen hat. Da die Beurteilung zur Fähigkeit

der Unternehmensfortführung stets ermessensabhängig

ist, wären diesbezüglich Angaben nach IAS 1.122 gebo-

ten. Das Management muss erläutern, dass es zwar

Zweifel gab, diese aber nicht wesentlich genug waren,

um von der Going-Concern-Prämisse abzuweichen.

6.3.2 IAS 12 - Ertragsteuern

a) Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge

Gem.  der  Entscheidung  des  IFRS  IC  im  Mai  2014  sind

aktive latente Steuern in dem Umfang anzusetzen, wie

es wahrscheinlich ist, in den folgenden Perioden ein zu

versteuerndes Einkommen erzielen zu können und die

Verlustvorträge auch genutzt werden können. Künftige

steuerliche Verluste sind bei dieser Betrachtung uner-

heblich.

Sofern die Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge

durch Steuergesetze eingeschränkt wird (z.B. nach § 8

Abs.  1  KStG  i.  V.  m.  §  10d  EStG,  „Mindestbesteue-

rung“), ist auch bei der Umkehr zu versteuernder

temporärer Differenzen von einer eingeschränkten

Nutzbarkeit der Verlustvorträge auszugehen, d.h. der

Wertansatz aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträ-

ge ist sowohl bei prognostizierten Gewinnen unter

Berücksichtigung einer Mindestbesteuerung als auch

bei Verlusten zu begrenzen.

Wenn steuerliche Verlustvorträge den Betrag der zu

versteuernden temporären Differenzen übersteigen,

kommt ein über diese hinausgehender Ansatz aktiver

latenter Steuern nur dann in Betracht, wenn zusätzli-

ches zu versteuerndes Einkommen wahrscheinlich zur

Verfügung stehen wird (eine beispielhafte Darstellung

zu dieser Entscheidung finden Sie in unserer letzten

Ausgabe IFRS-Bulletin Nr. 4 vom September 2014).

b) Auswirkung einer konzerninternen Umstrukturie-

rung auf latente Steuern im Zusammenhang mit

einem Geschäfts- oder Firmenwert

Das IFRS IC hat in einer zweiten Entscheidung zu IAS 12

Folgendes klargestellt: Falls lediglich eine konzernin-

terne Umstrukturierung von Gesellschaften erfolgt, ist

kein Erstansatz von Vermögenswerten und Schulden

aus Konzernsicht zu unterstellen. Im Übrigen gelten in

einem Konzernabschluss die allgemeinen Vorschriften

zu temporären Differenzen i.Z.m. Anteilen an Toch-

terunternehmen, assoziierten Unternehmen sowie

Anteilen an gemeinsamen Vereinbarungen.

Ein Transfer von Vermögenswerten zwischen Konzern-

unternehmen kann Auswirkungen auf den Ansatz, die

Bewertung und den Ausweis latenter Steuern im Kon-

zern haben, wenn sich durch die Umstrukturierung der

Steuerwert des Vermögenswerts oder der bei der Rea-

lisation der latenten Steuern geltende Steuersatz

ändert. Zudem können sich Auswirkungen auf die

Werthaltigkeit der aktiven latenten Steuern auf die

temporären Differenzen der übertragenen Vermö-

genswerte sowie auf die Möglichkeiten zur Saldierung

beim aufnehmenden Unternehmen ergeben.

6.3.3 IFRS 12 - Angaben zu Beteiligungen an

anderen Unternehmen

Im September 2014 wurde bzgl. der Angabepflichten

zu IFRS 12 Folgendes entschieden: Ein Unternehmen

muss  gemäß  IFRS  12.12(e)  bis  (g)  für  jedes  seiner

Tochterunternehmen, an dem nicht beherrschende

Gesellschafter (NCI) in einem wesentlichen Umfang

beteiligt sind, folgenden Angaben machen:

a) IFRS 12.12(e) erfordert die Angabe zum Gewinn

oder Verlust, der den nicht beherrschenden An-

teilen des Tochterunternehmens während der Be-

richtsperiode zugewiesen wird;

b) IFRS 12.12(f) erfordert Angaben über akkumulier-

te nicht kontrollierende Anteile des Tochterun-

ternehmens am Ende der Berichtsperiode;

c) IFRS 12.12(g) erfordert zusammengefasste Fi-

nanzinformationen über das Tochterunterneh-

men.

Fraglich war, ob die in IFRS 12.12 e) bis g) geforderten

Angaben auf Ebene des einzelnen Tochterunterneh-

mens (Einzelabschluss) oder auf Ebene des gesamten

Teilkonzerns eines Tochterunternehmens anzugeben

sind. Nach Klarstellung kann eine Beurteilung, ob NCIs

an einem Tochterunternehmen wesentlich sind, nur

http://www.bdo.de/dateien/user_upload/pdf_publikationen/fachmitteilungen/IFRS_Bulletin/IFRS-Bulletin_4_2014.pdf
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auf Basis des Konzernabschlusses des berichtenden

Unternehmens beurteilt werden (vor intercompany-

Eliminierungen). Dabei stellte das IFRS IC auch klar,

dass das berichtende Unternehmen einzelfallabhängig

entscheiden muss, ob es nach der Zielsetzung des IFRS

12.10 ausreichend ist, die Angaben nur für den gesam-

ten Teilkonzern oder für jedes einzelne Tochterunter-

nehmen innerhalb des Teilkonzerns zu machen, an

denen jeweils NCI in bedeutsamen Umfang beteiligt

sind.

6.3.4 IFRS 11 - Gemeinsame Vereinbarungen

Bei einer Einstufung einer gemeinsamen Vereinbarung

als gemeinschaftliche Tätigkeit oder Gemeinschaftsun-

ternehmen  nach  IFRS  11  sind  bei  der  Würdigung  der

„sonstigen Sachverhalte und Umstände“ nur durch-

setzbare  Rechte  am  wirtschaftlichen  Nutzen  der  ge-

meinsamen Vermögenswerte der gemeinschaftlichen

Tätigkeit zu berücksichtigen. Zudem müssen die Part-

ner rechtlich dazu verpflichtet sein, der gemeinsamen

Vereinbarung finanzielle Mittel zur Verfügung zu stel-

len, welche deren Verpflichtungen fortlaufend decken.

Die aufgrund der rechtlichen Struktur der gemeinsa-

men Verpflichtung bestehenden Rechte und Pflichten

der  Partner  dürfen  durch  die  aus  den  sonstigen  Um-

ständen erwachsenden Rechte nicht außer Kraft ge-

setzt werden.

Quellen:

IFRIC-Updates January - November 2014
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